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- Förderung von Wissenschaft
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FeststelLung
Umfang den Steuerbefneiung
Die Körperschaft ist nach § 5 Abs. I Nr. 9 KSIG von der KörPerschaftsteuer befreit'
Sie ist nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit.

Hinueise zu steuenbegünstigten Zwecken
[i;-i[;;.;;chaft föräert irn sinne der s§ 5l ff. A0 ausschließlich und unmittelbar mildtätise
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und Forschung (§ 52 Abs. 2 Satz I Nr. I A0)
Gesundheitswesens und

tspflege (§ 52 Abs. 2 Satz I Nr. 3 A0)
(§ 52 Abs. 2 Satz I Nr. 4 A0)
ltur (§ 52 Abs. 2 Satz I Nr. 5 A0)
52 Abs. 2 Satz l Nr. 7 A0)

erufsbildung
enhilfe (§ 52 Abs. 2 Satz I Nr. 7 A0)

und

l0 A0)
- Förderun
- Förderun
- Förderun
- Förderun

es Wohlfahrtswesens (§ 52 Abs. 2 Satz I Nr. 9 A0)
er Hilfe für Zivilgeschädigte und behinderte I'lenschen (§ 52 Abs. 2 Satz I Nr

es Schutzes von Ehe und Famitie (§ 52 Abs. 2 Satz I Nr' 19 A0)
es bürgerschaftlichen Engagements (§ 52 Abs' 2 Satz I Nr' 25 A0)
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Hinneis zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen
Die Körperschaft ist bärechtigt, für Spendenr die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewendet

werdenr Zuwendungsbestätigungän nach arntlich vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs. I ESTDV) auszu-
stellen. Die amtlichen UuItei für die Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbestätigungen stehen im

Internet unter https;//www.formulare-bfinv.de als ausfüllbare Formulare zur Verfügung'

Zuwendungsbestätigungen für spenden und ggf. Mitgliedsbeiträge dürfen nur ausgestellt werdenr
wenn das Datum dieses Freisteilungsbescheides nicht 1änger als fünf Jahre zurückliegt. Die Frist
ist taggenau zu berechnen (§ 63 Abs. 5 A0).

Haftuns bei unrichtigen Zuwendungsbestätigun-g9n und fghlv?!:u9.Il-{e!9n-Zurrend.u-lgen -

i^i;;-;;;räirriCh ooer-giäo ratriraiCig eine-uniichtige Zuwendunssbestätisuns ausstellt oder veran-
lasstr dass Zuwendungln nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten
Zwecken verwendet w"iden, haftet für die entgangene Steuer. Dabei r,rird die entgangene Einkommen-

it.u.. oder Körperschaftsteuer mit 30 %t die entgangene Gewerbesteuer pauschal mit 15% der Zuwen-

dung angesetzt (§ lob Abs. 4 ESIG, § 9 Abs. 3 KSIG, § 9 Nr. 5 GewStG).

Hinr,leise zun KapitaleFtragsteuenabzug
Bei Kapitalertrbgen, Oie Ois zur 31.12.?0?6 zufließen, reicht für die Abstandnahme vonr Kapital-
ertragiteuerabzugnach§44aAbs.4undTSatzlNr.lsowieAbs.4bSatzlNr.SundAbs.l0
Satz I Nr.3 EStG die Vorlage dieses Bescheides oder die überlassung einer amtlich beglaubigten
Kopie dieses Bescheides aus. Das Gleiche gilt bis zum o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von
Kabitalertragsteuer nach § 44b Abs. 6 Satz I Nr. 3 EStG durch das depotführende Kredit- oder
Finanzdienst leistungsinstitut.

Die Vorlage dieses Bescheides ist unzulässigr wenn die Erträge in einen wirtschaftlichen
Geschäftsüetrieb anfallen, für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist.

xxxxx Fontsetzung siehe §eite 2 xxxxx
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AnneFkungett
Bltte beachten sler dass die lnanspruchnahue der Steuerbefreiungen auch in Zukunft von der tat'
i!if,fi.fr.n Gescträftsiühruno ab6ängi, di" der l{achprüfung durch das Flnanzant'99f. in Rahuen ei-
nli--Äüsänprülung - uniriiläet. Dti iatsäctrtiche olschäftsführuns nuss auf die aussc[ließliche
und unnitielbära Erfüllung äer steuerbegünstigten Zuecke gerichtet sein und die Bestinuungen der
Satzung beachten.
Iltes niss euch künftlg durcü ordnungsräßlge Aufzeichnungen (Au{stellung der Einnaäsen und Ausgab'
*n, fättgk.ftsUerictrtl ü*.oAg.niübeislcht-ait l{achrceisen über Bildung und Entwlcklung der Rück-

lagen) nachgewi€sen rerden (§ 53 A0)

Er.läuterungtn
Es ist regelaäßig zu überprüfen, ob die tatsäcäliclre Gerchäftsführung den

geaelnnütztgkeitsreclrtiich.n Bestionungen entspricht. Ihre nächste §teuererklärung reichen Sle
bitt. - vorbeftaltlicft einer abweichendei *uttorOLrurg..de§ Flnanzantes ' bis zua 3l'0?'2025 für das

Jahr 2024 ein. Es wirO darauf hingewiesen, däss die übefulttlung der §teuererklärung elektronlsch
zu erfolgen hat; dies kana entreder über das EL§TER - 0nline'Finanzart (ur,r!r.el§ter'de) oder
ittt.tr iosnerziä1Ier Steuersoftlrär€ erfolgen.Bitte achten Sie darauf' zeitgleici ln Papierform
aii; in der Steueiärtierüng genannten Unteilagen (Bilanzr Gevrlnn- und Verlustrechnuns bzv. Auf'
it*ifunc üu"r säütllcie Einnahaen und Ausgabenr Aufstellung über das Vernögenr Protokolle der
t{itSfiederversaan}ung, Gescläftsberichtr Tättgkeitsberlchtr ltlttelveruendungsrechnun{r' Ent}rick}ung
der-Rücklagefl ustt.) für die Jahre 2022 bts 2024 tlt einzureichen.

Dieser Fests€tzung ltegen Ihre (an 25.01"2023 ua 0?:59:55 Utr) 1n altlreltiflzierter forn überalt'
telten Daten zugrunde"

Dieser Frelstellungsbescheid ist elrr Originaldokunent. Bitte ber*ahren Sie ilrn sorgfältig auf. Er

dlent als Nacir*eis der Geneinnützlgkeit bei anderen Bohörden und Einrichtüngen (2.8. ßanken Hegen

der Iefreiung von der Kapttalertragsteuerr Beantragung von Zuschüssenr Nachuels gegenüber

Ilachverbändeni. Fertlger sie in Bedarfsfall (,opien. In falle eiaes personellen
Zuständlgkeitsrechsels in Oer l(örperschaft ist dieser Bescheid an die Hachfolger zu übergeben.

Rechtsbehetr f sbelaht ungl
Die in diesea Bescheld enthaltenen V€rtaltußgsakte können uit deE Einspruci angefochten Herden,
Der Einspructr lst b61 detr vorbezeichnetin finanzaat oder bei der angegebenen Außenstelle
schriftlich einzureichen, diese[ / dieser elektronisch zu überuitteln od*r dort zur Nied€rschrift
zu erklären.
Etn Elnspruch ist Jedoch ausg€§cülossenr solreit dieser Be§cheld einen Yerwaltungsatt ändert oder
ersetztr gegen den äin zulässiger Einspruch oder (nach elnem z*lässigen Elnspruch) eine.zulässige
Klager teviston oder !lichtzulassungsbeschrerde anhänglg i§t. In dleselr Fa11 wird der neue

Verr,reltungsakt Gegenstand des Recht3beielfsverfahrens-
Dte Frtst für die finlegung eines ElnsFruchs beträgt einen lilonat.
Ste beglnnt rit lOfaüt des Tagesr an deu Itnen dleser Bescheld bekannt gegeben worden ist- Bei
Zusendung durch elnfacten Brief gtlt die Bekanntgabe ult den drltten Tag nach Aufgabe zur Post als
bewirlctr es sel dennr dass der Bescheld zt einen späteren Zeltpunkt zugegangen ist.
Bel Elnlegung des Elnsprqchs soll der Verwaltungsakt bezei.chtet trerdenr gegen den sicb der
Elnspruch iictrtet. Es so11 angegeben werdenr lnwieweit der Yerualtungsakt angefochten uird. Ferner
sollen die Tatsacheor die zur-Bigründung dlenenr und dle Benelsnlttel angefüirt uerden.

Datenschutzhinwcis
inforoatlonen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre
Rechte nach der llatenschutz-Grundverordnung souie über Ihre Ansprechp*rtrer in Baten§cbutzfragen
entnehnen Sie bitte dea allgencinen IIlformatlon§schrelben der Flnanzverwaltung. . I]1e§e§
Inforoationsschrelben finden "§ie unter wvlu.ftnanzagt.de (unter der ßubrlk "Datenschutz") oder
erhalten Sle bei Ihren Finanzaatt.

weitere Inforrationen

öffnungszel te n l

Ilor l,lir Fr:8-12lJhr

Telef sntsche Errelchbarkelt :
I'lo. ' I'li. und Fr,; E-12 Uhr sowle Dl. und Do' I 8-15 Uhr
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